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Aussetzung der Anforderungen hinsichtlich VOC-Emissionen für
Holzwerkstoffe (OSB und Spanplatten)

Die Anlage zur Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(W TB NRW), die zuletzt durch Runderlass des Ministeriums für Heimat,
Kommunales, Bau und Gleichstellung  om 14. Juni 2019 geändert
worden ist, verweist in Abschnitt A 3.2 unter lfd. Nr. A 3.2.1 auf die
Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich des Gesundheitsschutzes
(ABG), die in Anhang 8 der Anlage zur W TB NRW zu finden sind.

Für Holzwerkstoffe in Form von schlanken ausgerichteten Spänen (OSB)
und kunstharzgebundene Spanplatten ist bei Verwendung in
Aufenthaltsräumen gemäß Anlage A 3.2/4 der Anlage zur W TB NRW
ab dem 01.10.2019 die Anforderung an VOC-Emissionen entsprechend
Abschnitt 2.2.1.1 der ABG zu erfüllen. Diese Anforderung wird mit
sofortiger Wirkung bis auf Weiteres ausgesetzt.
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